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45. Jahrgang Nr. 8

Bekanntmachung des Landkreises Uelzen

Satzung des Beregnungsverbandes Gr. Ellenberg

Die Verbandsversammlung des Beregnungsverbandes Gr. Ellen-
berg, Sitz Uelzen, hat in ihrer Sitzung am 30. März 2016 gem. der 
§§ 7 und 58 des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991 
(BGBl. I S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 
(BGBl. I S. 1578), folgende Neufassung der Verbandssatzung be-
schlossen:

§ 1 
Name, Sitz, Verbandsgebiet

Der Verband führt den Namen Beregnungsverband Gr. Ellenberg. 
Er hat seinen Sitz in Uelzen. Er ist ein Wasser- und Bodenverband 
im Sinne des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar 
1991 (Bundesgesetzblatt I (BGBl. I), Seite 405). Das Verbands-
gebiet liegt im Bereich der Gemeinde Suhlendorf in der Samtge-
meinde Rosche, Landkreis Uelzen, in der Gemarkung Ellenberg. 

§ 2 
Mitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentümer der 
im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anla-
gen (dingliche Mitglieder).

(2) Der Verband führt die Beitragsabteilungen Anlagenabteilung 
(A) und Einzelregner (B).

(3) Die Verzeichnisse der Mitglieder sind Bestandteil der Ver-
bandspläne nach § 4 Abs. 2. Die Mitgliederverzeichnisse wer-
den vom Verband fortgeschrieben und am Sitz des Verbandes 
aufbewahrt.

§ 3 
Aufgaben

Der Verband hat zur Aufgabe:
1. Grundstücke durch Beregnung zu bewässern,
2. die wasserbehördliche Erlaubnis für die Entnahme von Was-

ser zur Beregnung der Verbandsflächen sowie öffentlich-
rechtliche Genehmigungen zu beantragen, zu vertreten und 
zu sichern und

3. diese Aufgaben zu fördern und zu überwachen. 

§ 4 
Unternehmen, Plan

(1) Der Verband errichtet, unterhält und betreibt Anlagen, Pump-
werke und Beregnungsanlagen und führt die notwendigen Ar-
beiten dazu aus.

(2) Das Unternehmen ergibt sich aus dem Verbandsplan, aufge-
stellt am 16. Januar 1976 vom Ingenieurbüro Schulz und von 
der Ohe, Uelzen und am 30. März 2016 vom Kreisverband der 
Wasser- und Bodenverbände.

(3) Das durchgeführte Unternehmen ergibt sich aus dem Verzeich-
nis der Anlagen nebst den dazugehörigen Ausführungskarten.
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§ 5 
Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen

Für die Benutzung der zum Verband gehörenden Grundstücke der 
dinglichen Mitglieder gelten die Bestimmungen des § 33 WVG.

§ 6 
Verbandsschau

Die Anlagen des Verbandes sind mindestens einmal im Jahr zu 
prüfen. Mindestens eine Person ist für die Wahlperiode nach § 9 
zum Schaubeauftragten zu wählen. Die Mitglieder des Verbandes 
sind berechtigt, an der Schau teilzunehmen.

§ 7 
Organe

Der Verband hat einen Vorstand und eine Verbandsversammlung. 

§ 8 
Vorstand

(1) Der Vorstand hat einen Vorsitzenden (Verbandsvorsteher) und 
1 weiteres Mitglieder, das Stellvertreter des Verbandsvorste-
hers ist.

(2) Bei der Zusammensetzung des Vorstandes sind möglichst 
beide Abteilungen zu berücksichtigen. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Der Ver-
bandsvorsteher erhält eine jährliche Entschädigung.

§ 9 
Amtszeit

(1) Das Amt des Vorstandes endet am 31. Dezember, zum ersten 
Male im Jahre 1996 und später alle fünf Jahre.

(2) Wenn ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit ausschei-
det, ist für den Rest der Amtszeit Ersatz zu wählen.

§ 10 
Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand hat die ihm im Wasserverbandsgesetz und in der 
Satzung zugewiesenen Aufgaben. Insbesondere beschließt er 
über
1. die Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Nachträge,
2. die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten,
3. Verträge mit einem Wert über 5.000 €, 
4. die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern und
5. die Aufstellung der Jahresrechnung.

§ 11 
Sitzungen des Vorstandes

Der Verbandsvorsteher lädt das weitere Vorstandsmitglied mit 
mindestens einwöchiger Frist zu den Sitzungen und teilt die Ta-
gesordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner Frist; in der 
Ladung ist darauf hinzuweisen. Kann das zweite Vorstandsmit-
glied den Termin nicht wahrnehmen, informiert es unverzüglich 
den Verbandsvorsteher.

§ 12 
Beschließen im Vorstand

(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stim-
me. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Verbandsvor-
stehers den Ausschlag.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn beide Mitglieder anwe-
send sind.

(3) Ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen ist er be-
schlussfähig, wenn er zum zweiten Male wegen desselben 
Gegenstandes rechtzeitig geladen und hierbei mitgeteilt wor-
den ist, dass ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlossen werden wird. Ohne Rücksicht auf Form und Frist 
der Ladung ist er beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmit-
glieder zustimmen.

(4) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse sind gültig, wenn 
sie einstimmig von allen Vorstandsmitgliedern gefasst wur-
den.

(5) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom 
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterschreiben.  

§ 13 
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung hat die ihr im Wasserverbandsgesetz 
zugewiesenen Aufgaben. Sie berät den Vorstand in allen wich-
tigen Geschäften.

§ 14 
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Verbandsversammlung mit 
mindestens einwöchiger Frist zu den Sitzungen ein und teilt 
die Tagesordnung mit. In dringlichen Fällen bedarf es keiner 
Frist; in der Ladung ist darauf hinzuweisen.

(2) Für Beschlüsse, die nur eine Abteilung betreffen genügt es, 
nur die Mitglieder dieser Abteilung zur Sitzung zu laden. In der 
Einladung ist darauf hinzuweisen. 

§ 15 
Beschließen in der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung bildet ihren Willen mit der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Verbandsmitglieder. Für 
das Stimmrecht gilt § 48 Abs. 3 WVG. Stimmengleichheit be-
deutet Ablehnung.

(2) Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu lei-
sten hat, ist berechtigt selbst oder durch einen Vertreter mit zu 
stimmen. Der Vertreter hat eine schriftliche Vollmacht vorzule-
gen.

(3) Bei Entscheidungen, die nur eine Abteilung betreffen sind nur 
die Mitglieder dieser Abteilung stimmberechtigt. 

(4)  Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist vom 
Verbandsvorsteher und einem Verbandsmitglied zu unter-
schreiben.

§ 16 
Änderung der Satzung

Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung gelten die Bestim-
mungen des WVG und des Niedersächsischen Ausführungsge-
setzes zum WVG. Die Änderung der Satzung wird nach Geneh-
migung durch die Aufsichtsbehörde von dieser im Amtsblatt für 
den Landkreis Uelzen öffentlich bekannt gemacht. Die Satzungs-
änderung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht ein 
anderer Zeitpunkt festgelegt ist.

§ 17 
Beiträge

(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu 
einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind.

(2) Die Beiträge bestehen aus Geldleistungen und aus Diensten 
(Sachbeiträge).

(3) Für jede Abteilung ist ein gesonderter Abschnitt im Haushalts-
plan zu bilden.

§ 18 
Beitragsverhältnis

(1) Die Beitragslast für die Verwaltungs-, Bau- und Festkosten 
verteilt sich auf die Mitglieder im Verhältnis der Flächeninhalte 
der zum Verband gehörenden beitragspflichtigen Grund-
stücke.

(2) Die Beitragslast für die Unterhaltungs- und Betriebskosten ge-
meinschaftlicher Anlagen -einschließlich aller Aufwendungen 
für den Regenwart und das Wasserentnahmeentgelt - verteilt 
sich auf die Mitglieder im Verhältnis der den Flächen zuge-
führten Wassermengen.

(3) Das Beitragsverhältnis ist für jede Abteilung getrennt zu ermit-
teln.

§ 19 
Ermittlung des Beitragsverhältnisses

(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für 
die Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und 
rechtzeitig zu machen und den Verband bei örtlich notwen-
digen Feststellungen zu unterstützen. Insbesondere Verände-
rungen in den Eigentums- und Pachtverhältnissen sind dem 
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Verband unverzüglich mitzuteilen. Der Verband ist erst vom 
Zeitpunkt der Kenntnisnahme an verpflichtet, die entspre-
chenden Änderungen bei der Beitragsveranlagung vorzuneh-
men.

(2) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung besteht nur gegenü-
ber Personen, die vom Verband schriftlich zur Einholung der 
Auskünfte oder zur Einsicht und Besichtigung bevollmächtigt 
sind.

(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes 
nach pflichtgemäßem Ermessen durch den Verband ge-
schätzt, wenn das Mitglied die Bestimmung der Abs. 1 und 
2 verletzt hat oder es dem Verband ohne eigenes Verschul-
den nicht möglich ist, den Beitrag des Mitgliedes zu ermit-
teln.

§ 20 
Hebung der Verbandsbeiträge

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage 
des geltenden Beitragsmaßstabes durch Beitragsbescheid.

(2) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säum-
niszuschlag zu zahlen. Er beträgt 1 v. H. des rückständigen 
Beitrages für jeden angefangenen Monat vom Fälligkeitstage 
an. 

(3) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn 
betreffenden Unterlagen zu gewähren.

§ 21 
Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder und Bewirtschafter sind verpflichtet, an den Ent-
nahmebauwerken (Brunnen und Aggregate) und an den Bereg-
nungsmaschinen Wassermengenzähler einzubauen und zu be-
treiben.

§ 22 
Wasserverteilung, Einstellung der Wasserlieferung

(1) Die Entnahmemengen für die einzelnen Betriebe ergeben sich 
auf Grundlage der wasserrechtlichen Erlaubnis entsprechend 
ihrer anteiligen beitragspflichtigen Fläche. 

(2) Der Beregnungsverband ist berechtigt, die Wasserlieferung 
an das Mitglied einzustellen, wenn die fälligen Beiträge trotz 
Mahnung nicht oder nicht vollständig geleistet werden. Die 
Einstellung der Wasserlieferung seitens des Verbandes darf 
erst zwei Wochen nach schriftlicher Androhung erfolgen. Der 
Beregnungsverband kann mit der Mahnung zugleich die Ein-
stellung der Wasserlieferung androhen.

(3) Bei widerrechtlicher Wasserentnahme ist der Verband be-
rechtigt die Wasserlieferung nach schriftlicher Abmahnung 
einzustellen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Die vom Beregnungsverband unterbrochene Wasserlieferung wird 
erst nach vollständigem Ausgleich der dem Verband entstandenen 
Kosten, Beiträge, Schäden oder Ausfälle wieder aufgenommen.

§ 23 
Geschäftsführung, Kassenführung

Der Verband ist Mitglied des Kreisverbandes der Wasser- und 
Bodenverbände Uelzen, der alle für das Verbandsunternehmen 
erforderlichen Arbeiten durchführt. Die Geschäftsführung obliegt 
dem Geschäftsführer des Kreisverbandes. Die Kassenführung des 
Verbandes erfolgt ebenfalls durch den Kreisverband, der auch die 
Einziehung der Verbandsbeiträge vornimmt.

§ 24 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen des Verbandes an seine Mitglieder erfol-
gen mittels geschlossenen Briefs.

(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Be-
kanntmachung des Ortes, an dem Einblick in die Urkunde ge-
nommen werden kann.

§ 25 
Gesetzliche Vertretung

(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und 
außergerichtlich.

(2) Der Geschäftsführer vertritt den Verband gerichtlich und 
außergerichtlich für den Bereich der laufenden Verwal-
tung.

§ 26 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Landkreises Uelzen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28. 
Februar 1996 außer Kraft.

§ 27 
Gleichstellungshinweis

Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser 
Satzung in der männlichen Sprachform gebraucht werden, gelten 
auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform.

Uelzen, den 30. März 2016

Beregnungsverband Gr. Ellenberg

Erich Angerer 
(Verbandsvorsteher)

Die vorstehende Neufassung der Verbandssatzung des Bereg-
nungsverbandes Gr. Ellenberg wird gem. § 58 Abs. 2 des Was-
serverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 
405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 
1578), hiermit genehmigt.

Uelzen, den 15. April 2016

Dr. Blume    (Siegel)
LANDKREIS UELZEN
- Der Landrat -

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Stederau

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes 
Stederau, Sitz Uelzen, hat in ihrer Sitzung am 26. Februar 2016 
gem. der §§ 7 und 58 des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Fe-
bruar 1991 (BGBl. I S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), folgende Neufassung der Ver-
bandssatzung beschlossen:

§ 1 
Name, Sitz

Der Verband führt den Namen Wasser- und Bodenverband Ste-
derau. Er hat seinen Sitz in Uelzen. Er ist ein Wasser- und Boden-
verband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 
1991 (Bundesgesetzblatt I Seite 405).

§ 2 
Aufgaben

Der Verband hat die Aufgabe,

1. Gewässer und ihre Ufer auszubauen und in ordnungsmäßigem 
Zustand zu unterhalten,

2. Grundstücke zu entwässern, zu bewässern, vor Hoch-
wasser zu schützen und im verbesserten Zustand zu er-
halten,

3. die zur Erfüllung der vorstehenden Aufgaben nötigen Wege 
herzustellen und zu erhalten.

§ 3 
Unternehmen, Verbandsgebiet, Plan

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der Verband die 
nötigen Arbeiten an seinen Gewässern vorzunehmen, Grä-
ben, Dräne, Stauanlagen, Beregnungsanlagen, herzustel-
len, zu erhalten und zu betreiben, Wege und Brücken zu 
bauen und zu erhalten, den Boden der zu seinem Gebiete 
gehörenden Grundstücke zu bearbeiten (Verbandsunter-
nehmen). 
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(2) Das Verbandsgebiet liegt im Bereich der politischen Gemein-
de Wrestedt in den Gemarkungen Wrestedt, Bollensen und 
Stederdorf.

(3) Die Abgrenzung des Verbandsgebietes und das Unterneh-
men ergeben sich aus den Verbandsplänen. Sie sind vom 
Kulturbauamt Lüneburg am 2. August 1930 und vom Kul-
turbaumeister Mügge in Uelzen am 31. Mai 1935 für das 
Altgebiet, am 10. Juni 1956 für die Anschlussgebiete „Kl. 
Bollenser Graben“ und Nettelkamper Riedegraben vom 
Ingenieur Kolb und am 01.12.1987 für das „Erweiterungs-
gebiet Vereinfachte Flurbereinigung Wrestedt, Kreis Uelzen 
427“ vom Kreisverband der Wasser und Bodenverbände 
Uelzen aufgestellt worden. 

§ 4  
Mitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentümer der 
in den Mitgliederverzeichnissen aufgeführten Grundstücke 
und Anlagen (dingliche Mitglieder), die Unterhaltungspflichti-
gen der dort aufgeführten Gewässer und Ufer, denen der Ver-
band diese Verpflichtung abnimmt, erleichtert oder deren Vor-
gängern er sie abgenommen hat, und die dort aufgeführten 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften.

(2) Der Verband führt die Beitragsabteilungen Altgebiet (A) und 
Erweiterungsgebiet (B).

(3) Die Verzeichnisse der Mitglieder sind Bestandteil der Ver-
bandspläne nach § 3 Abs. 3. Die Mitgliedsverzeichnisse wer-
den vom Verband fortgeschrieben und am Sitz des Verbandes 
aufbewahrt.

§ 5 
Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen

Der Verband ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den 
nach dem Plan und dem Mitgliederverzeichnis zum Verband ge-
hörenden Grundstücken der dinglichen Mitglieder durchzufüh-
ren.

§ 6 
Beschränkung des Grundeigentums

(1) Als Weide genutzte Grundstücke sind zu den Wasserläufen 
einzuzäunen. Der Zaun muss mindestens 1,50 m Abstand von 
der oberen Böschungskante haben.

(2) Längs der Verbandsgewässer muss ein Schutzstreifen von 
0,80 m Breite von der oberen Böschungskante an unbeackert 
bleiben.

(3) Jedes Mitglied ist zum Wegräumen des bei den Unterhal-
tungsarbeiten auf sein Grundstück verbrachten Aushubs ver-
pflichtet.

(4) Veränderungen der Grundstücke durch Abgrabungen oder 
Aufschüttungen und die Veränderung oder Neuanlage von 
Brücken, Übergängen, Überfahrten und Viehtränken be-
dürfen der Zustimmung des Vorstandes. Das Verbandsun-
ternehmen darf nicht beeinträchtigt werden.

§ 7 
Verbandsschau

(1) Die Gewässer und Anlagen des Verbandes sind mindestens 
einmal im Jahr zu prüfen.

(2) Die Verbandsversammlung wählt für die Amtszeit nach § 10 2 
Schaubeauftragte.  

(3) Die Mitglieder des Verbandes sind berechtigt, an der Schau 
teilzunehmen.

§ 8 
Organe

Der Verband hat einen Vorstand und eine Verbandsversamm-
lung. 

§ 9 
Vorstand

(1) Der Vorstand hat einen Vorsitzenden (Verbandsvorsteher) und 
1 weiteres ordentliches Mitglied. Das weitere ordentliche Mit-
glied ist Stellvertreter des Verbandsvorstehers.

(2) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Der Vorste-
her erhält eine jährliche Entschädigung.

§ 10 
Amtszeit

(1) Das Amt des Vorstandes endet am 31. Dezember 2021 und 
später alle fünf Jahre.

(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, ist für die restliche Amts-
zeit Ersatz zu wählen.

§ 11 
Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand hat die ihm im Wasserverbandsgesetz und in der 
Satzung zugewiesenen Aufgaben. Insbesondere beschließt er 
über
1. die Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Nachträge,
2. die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten,
3. Verträge mit einem Wert über 5000 €, 
4. die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern und
5. die Aufstellung der Jahresrechnung.

§ 12 
Sitzungen des Vorstandes

Der Verbandsvorsteher lädt das weitere Vorstandsmitglied mit 
mindestens einwöchiger Frist zu den Sitzungen und teilt die Ta-
gesordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner Frist; in der 
Ladung ist darauf hinzuweisen. Kann das zweite Vorstandsmit-
glied den Termin nicht wahrnehmen, informiert es unverzüglich 
den Verbandsvorsteher.

§ 13 
Beschließen im Vorstand

(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzen-
den ausschlaggebend.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn beide Vorstandsmit-
glieder anwesend sind.

(3) Ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen ist er be-
schlussfähig, wenn er zum zweiten Male wegen desselben 
Gegenstandes rechtzeitig geladen und hierbei mitgeteilt wor-
den ist, dass ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlossen wird. Ohne Rücksicht auf Form und Frist der 
Ladung ist er beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder 
zustimmen.

(4) Beschlüsse auf schriftlichem Wege sind gültig, wenn sie ein-
stimmig von beiden Vorstandsmitgliedern gefasst wurden.

(5) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom 
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterschreiben.

§ 14 
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung hat die ihr im Wasserverbandsgesetz 
zugewiesenen Aufgaben. 

§ 15 
Sitzungen der Verbandsversammlung

Der Vorsteher lädt die Mitglieder mit mindestens einwöchiger Frist 
ein und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es 
keiner Frist; in der Ladung ist darauf hinzuweisen.  

§ 16 
Beschließen in der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung bildet ihren Willen mit der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Für das Stimm-
recht gilt § 48 Abs. 3 WVG. Stimmengleichheit bedeutet Ab-
lehnung.

(2) Jedes Mitglied, das Beiträge an den Verband leistet, hat das 
Recht, selbst oder durch einen Vertreter mitzustimmen. Der 
Vorsteher kann vom Vertreter eine schriftliche Vollmacht for-
dern.

(3) Für Beschlüsse, die nur eine der Abteilungen betreffen sind 
nur die Mitglieder der Abteilung stimmberechtigt. 
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(4) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist vom 
Vorsteher und einem Verbandsmitglied zu unterschreiben.

§ 17 
Änderung der Satzung

Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung gelten die Bestim-
mungen des Wasserverbandsgesetzes und des Nds. Ausfüh-
rungsgesetzes zum WVG in den jeweils geltenden Fassungen. 
Die Änderung der Satzung wird nach Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde von dieser im Amtsblatt für den Landkreis Uel-
zen öffentlich bekannt gemacht. Die Satzungsänderung tritt mit 
der Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht ein anderer Zeitpunkt 
festgelegt ist.

§ 18 
Beiträge

(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu 
einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind.

(2) Die Beiträge bestehen aus Geldleistungen und aus Diensten 
(Sachbeiträge).

(3) Die Beiträge sind für die Abteilungen getrennt zu ermitteln und 
zu heben. 

§ 19 
Sachbeiträge

(1) Der Vorsteher kann auf Beschluss des Vorstandes die Ver-
bandsmitglieder zu Hand- und Spanndiensten für das Ver-
bandsunternehmen heranziehen. Die Verteilung der Sachbei-
träge richtet sich nach dem Beitragsverhältnis.

(2) Besteht über den Inhalt der Sachbeitragslast Streit, setzt der 
Vorstand den Inhalt fest und teilt die Entscheidung den Betrof-
fenen mit.

§ 20 
Beitragsverhältnis

(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die Mitglieder im Verhältnis 
der Vorteile, die sie von den Aufgaben des Verbandes haben. 
Vorteile sind auch die Erleichterung einer Pflicht des Mitgliedes 
und die Möglichkeit, Maßnahmen des Verbandes zweckmäßig 
und wirtschaftlich auszunutzen.

(2) Die Festsetzung des Beitragsverhältnisses erfolgt in der Ab-
teilung A in 4 Klassen: Klasse 3 mit dem einfachen, Klasse 2 
mit dem eineinhalbfachen, Klasse 1 mit dem zweifachen Bei-
trag. Klasse 4 umfasst die beitragsfreien Flächen.

(3) In Abteilung B gilt der Flächenmaßstab.

§ 21 
Ermittlung des Beitragsverhältnisses

(1) Zur Feststellung des Beitragsverhältnisses nach § 20 werden 
die Grundflächen der dinglichen und die Uferlängen der nicht 
dinglichen Mitglieder in Vorteilsklassen eingeteilt und für je-
des Mitglied sein Vorteilsverhältnis aus Flächeninhalt oder 
Uferlänge und aus der Vorteilsklasse errechnet, soweit nicht 
durch Beschluss der Verbandsversammlung ein einheitlicher 
Flächenmaßstab festgelegt wird.

(2) Zwei vom Vorstand nach Befragung der Aufsichtsbehörde be-
stimmte, dem Verband nicht angehörende Sachverständige 
und der Verbandstechniker (§ 23) setzen unter Leitung des 
Vorstehers die Zugehörigkeit der Grundflächen und der zu un-
terhaltenden Ufer zu den Klassen fest. Bei Meinungsverschie-
denheiten der Sachverständigen entscheidet der Vorsteher; 
wenn es sich um seine Grundstücke handelt, entscheidet sein 
Stellvertreter.

§ 22 
Hebung der Verbandsbeiträge

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage 
des geltenden Beitragsmaßstabes durch Beitragsbescheid.

(2) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säum-
niszuschlag zu zahlen. Er beträgt 1 v. H. des rückständigen 
Beitrages für jeden angefangenen Monat vom Fälligkeitstage 
an gerechnet. 

(3) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn 
betreffenden Unterlagen zu gewähren.

§ 23 
Geschäftsführung, Kassenführung, Dienstkräfte

Der Verband ist Mitglied im Kreisverband der Wasser- und Bo-
denverbände Uelzen, der alle für das Verbandsunternehmen erfor-
derlichen Arbeiten durchführt, die erforderlichen Dienstkräfte stellt 
(Verbandstechniker, Räumkolonnen) und die Kassenführung, ein-
schließlich der Hebung der Verbandsbeiträge, vornimmt. Die Ge-
schäftsführung obliegt dem Geschäftsführer des Kreisverbandes.

§ 24 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen des Verbandes an seine Mitglieder erfol-
gen mittels geschlossenen Briefs, ansonsten durch Abdruck 
im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen oder in ortsüblicher 
Weise in den Gemeinden, in deren Gebiet die zum Verband 
gehörenden Grundstücke liegen.

(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Be-
kanntmachung des Ortes, an dem die Urkunde eingesehen 
werden kann.

§ 25 
Gesetzliche Vertretung, Anordnungsbefugnisse

(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und 
außergerichtlich.

(2) Der Geschäftsführer vertritt den Verband gerichtlich und au-
ßergerichtlich für den Bereich der laufenden Verwaltung.

(3) Die dem Vorstand zustehenden Anordnungsbefugnisse kön-
nen auch vom Verbandsvorsteher oder Geschäftsführer wahr-
genommen werden.

§ 26 
Gleichstellungshinweis

Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser 
Satzung in der männlichen Sprachform gebraucht werden gelten 
auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform.

§ 27 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
Die bisherige Satzung tritt gleichzeitig außer Kraft.

Wasser- und Bodenverband Stederau
Uelzen, den 26. Februar 2016 

Uwe Struck
(Verbandsvorsteher)

Die vorstehende Neufassung der Verbandssatzung des Was-
ser- und Bodenverbandes Stederau wird gem. § 58 Abs. 2 des 
Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I 
S. 1578), hiermit genehmigt.

Uelzen, den 15. April 2016

Dr. Blume    (Siegel)
LANDKREIS UELZEN
- Der Landrat -

Haushaltsatzung des Wasserversorgungszweckver-
bandes Landkreis Uelzen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 13 des Niedersächsischen Gesetzes über die kom-
munale Zusam- menarbeit (NKomZG) vom 19. Februar 2004 in der 
z.Zt. gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sit-
zung am 7. Dezember 2015 diese Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2016 beschlossen:
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§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan mit den jeweiligen Gesamtbeträgen
der Erträge auf 4.304.300,00 €
der Aufwendungen auf 4.273.984,00 €

und im Vermögensplan mit den jeweiligen 1.574.000,00 €
Gesamtbeträgen der Einnahmen auf
der Ausgaben auf 1.574.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inve-
stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 691.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.

Uelzen, 7. Dezember 2015

WASSERVERSoRgUNgSZWEcKVERBAND 
LANDKREIS UELZEN

Schulze, Verbandsvorsitzender Peters, geschäftsführer

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016  
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist 
durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport im April 2016 
(Aktenzeichen 32.26/10302-2012) genehmigt worden. 

Der Wirtschaftsplan liegt nach § 114 Abs. 2 des Nds. Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z.Zt. geltenden 
Fassung vom Tage nach dieser Bekanntmachung an während 
der Zeit von 7 Werktagen zur öffentlichen Einsicht im Kreis-
haus, Veerßer Str. 53, 29525 Uelzen, Zimmer 108, während 
der Dienststunden aus. 

WASSERVERSoRgUNgSZWEcKVERBAND 
LANDKREIS UELZEN

Uelzen, 22. April 2016

Peters, geschäftsführer

Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Rosche 
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund § 112  Niedersächsisches Kommunalverfassungsge-
setz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der 
Samtgemeinde Rosche in seiner Sitzung am 3. Dezember 2015 
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

A. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 

1. Im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.190.700,00 €
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  4.047.900,00 €

 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €

2. Im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 2.1 der Einzahlungen auf 5.524.900,00 €
 2.2 der Auszahlungen auf 5.481.400,00 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 

 2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender
    Verwaltungstätigkeit 3.861.900,00 €
 2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender
    Verwaltungstätigkeit 3.476.400,00 €

 2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 788.000,00 €
 2.2.2 auf Auszahlungen
    für Investitionen 1.730.000,00 €

 2.1.3 auf Einzahlungen
    für Finanzierungstätigkeit 875.000,00 €
 2.2.3 auf Auszahlungen
    für Finanzierungstätigkeit 275.000,00 €

B. Der Haushaltsplan 2016 für den Abwasserbetrieb wird 

1. Ergebnishaushalt Abwasserbetrieb 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.086.700,00 €
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.074.000,00 €

 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 00,00 €
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 00,00 €

2. Im Finanzhaushalt Abwasserbetrieb
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 
 2.1 der Einzahlungen auf 2.356.700,00 €
 2.2 der Auszahlungen auf 2.345.000,00 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 

 2.1.1 auf Einzahlungen aus
   laufender Verwaltungstätigkeit 892.700,00 €
 2.2.1 auf Auszahlungen aus
   laufender Verwaltungstätigkeit 708.000,00 €

 2.1.2 auf Einzahlungen
   für Investitionen 34.000,00 €
 2.2.2 auf Auszahlungen
   für Investitionen 1.430.000,00 €

 2.1.3 auf Einzahlungen
   für Finanzierungstätigkeit 1.430.000,00 €
 2.2.3 auf Auszahlungen
   für Finanzierungstätigkeit 207.000,00 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 875.000,00 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Abwasser-
bereich wird auf 1.430.000,00 € festgesetzt. 
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen entfallen. 

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liqui-
ditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000,00 € 

festgesetzt. 

(2) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse Abwasser in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € 
festgesetzt. 

§ 5

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 32 % der 
Steuerkraftzahl festgesetzt. 

Rosche, den 4. Dezember 2015

(H. Rätzmann)
Samtgemeindebürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die Haushaltssatzung 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis 
Uelzen unter dem Aktenzeichen 20-006/500 (2016) erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 2. Mai 
2016 bis zum 12. Mai 2016 zur öffentlichen Einsicht im Rathaus 
in Rosche, im Zimmer 1.15, während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten aus.

Rosche, den 14. April 2016

(H. Rätzmann)  
Samtgemeindebürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen  
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Bevensen 
in der Sitzung am 10. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 10.890.600,00 €
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 10.890.600,00 €

 1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 €
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 €

2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 2.1 der Einzahlungen aus
   laufender Verwaltungstätigkeit 10.590.700,00 €
 2.2 der Auszahlungen aus
   laufender Verwaltungstätigkeit 10.385.100,00 €

 2.3 der Einzahlungen
   für Investitionstätigkeit 1.819.200,00 €
 2.4 der Auszahlungen
   für Investitionstätigkeit 1.818.300,00 €

 2.5 der Einzahlungen
   für Finanzierungstätigkeit 2.905.500,00 €
 2.6 der Auszahlungen
   für Finanzierungstätigkeit 3.343.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liqui-
ditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.520.000,00 € 
festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
     (Grundsteuer A) 530 v. H.
 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 530 v. H.
2. Gewerbesteuer 450 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Stadtdirektors, über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzu-
stimmen, gelten Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Höhe von 
4.000,00 € pro Budget als unerheblich.

Bad Bevensen, den 10. Dezember 2015

Kammer 
Stadtdirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit bekannt gemacht. 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. geltenden 
Fassung vom Tage nach der Bekanntmachung an während der 
Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Einsicht im Rathaus Bad 
Bevensen während der Dienststunden aus. Die nach §119 Abs. 
4, §120 Abs. 2 und nach §122 Abs. 2 i.V.m.§130 Abs. 3 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzten (NKomVG) 
erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Uelzen am 
13. April 2016 unter dem Aktenzeichen 20-006/03 (2016) erteilt 
worden.

Bad Bevensen, den 21. April 2016

Kammer 
Stadtdirektor

Haushaltssatzung 2016 der Samtgemeinde Suderburg

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fas-
sung hat der Rat der Samtgemeinde Suderburg in seiner Sitzung 
am 22. Dezember 2015 für das Haushaltsjahr 2016 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Samtgemeinde Suderburg wird für 
das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt
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1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.910.200 EUR
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.910.200 EUR

 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR

2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 2.1 der Einzahlungen auf 4.024.600 EUR
 2.2 der Auszahlungen auf  3.876.000 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

 2.1.1 auf Einzahlungen aus
    laufender Verwaltungstätigkeit 3.674.500 EUR
 2.2.1 auf Auszahlungen aus
   laufender Verwaltungstätigkeit 3.438.900 EUR

 2.1.2 auf Einzahlungen
    für Investitionen 180.900 EUR
 2.2.2 auf Auszahlungen 
    für Investitionen 350.100 EUR

 2.1.3 auf Einzahlungen
    für Finanzierungstätigkeit 169.200 EUR
 2.2.3 auf Auszahlungen
    für Finanzierungstätigkeit 87.000 EUR

Der Haushaltsplan für den NRB Abwasser wird für das Haus-
haltsjahr 2016 festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.535.100 EUR
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.535.100 EUR

 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR

2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 2.1 der Einzahlungen auf 1.713.400 EUR
 2.2 der Auszahlungen auf 1.995.600 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

 2.1.1 auf Einzahlungen aus
    laufender Verwaltungstätigkeit 1.018.400 EUR
 2.2.1 auf Auszahlungen aus
    laufender Verwaltungstätigkeit 1.155.600 EUR

 2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 0 EUR
 2.2.2 auf Auszahlungen
    für Investitionen 695.000 EUR

 2.1.3 auf Einzahlungen
    für Finanzierungstätigkeit 695.000 EUR
 2.2.3 auf Auszahlungen
    für Finanzierungstätigkeit 145.000 EUR

Der Haushaltsplan für den NRB Bauhof wird für das Haus-
haltsjahr 2016 festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 307.600 EUR

 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 307.600 EUR

 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR

2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 2.1 der Einzahlungen auf 307.600 EUR
 2.2 der Auszahlungen auf 303.700 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

 2.1.1 auf Einzahlungen aus
    laufender Verwaltungstätigkeit 307.600 EUR
 2.2.1 auf Auszahlungen aus
    laufender Verwaltungstätigkeit 289.900 EUR
 2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 0 EUR
 2.2.2 auf Auszahlungen
    für Investitionen 3.500 EUR

 2.1.3 auf Einzahlungen
    für Finanzierungstätigkeit 0 EUR
 2.2.3 auf Auszahlungen
    für Finanzierungstätigkeit 10.300 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inve-
stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird wie folgt 
festgesetzt:

 Samtgemeinde Suderburg: 169.200 EUR
 NRB Abwasser: 695.000 EUR
 NRB Bauhof: 0 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie 
folgt festgesetzt:

 Samtgemeinde Suderburg: 0 EUR
 NRB Abwasser: 0 EUR
 NRB Bauhof: 0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Lei-
stung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
wie folgt festgesetzt:

 Samtgemeinde Suderburg: 218.900 EUR
 NRB Abwasser: 384.100 EUR
 NRB Bauhof: 23.400 EUR

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 39,5 % 
der Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A und B, der 
Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkom-
mens- und Umsatzsteuer festgesetzt und beträgt insgesamt 
1.851.400 EUR: 

 Gemeinde Eimke 14,43 % (Vorjahr  13,68 %)
 Gemeinde Gerdau 31,20 % (Vorjahr  28,45 %)
 Gemeinde Suderburg 54,37 % (Vorjahr  57,87 %)

§ 6

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustim-
men, gelten die Ausgaben bis zur Höhe von 2.500 € als uner-
heblich. 

Suderburg, den 22. Dezember 2015

Thomas Schulz 
Samtgemeindebürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung ist vom Landkreis Uelzen un-
ter dem Aktenzeichen 20-006/600 (2016) am 13. April 2016 zur 
Kenntnis genommen worden. Zu den genehmigungspflichtigen 
Teilen wurde die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung 
erteilt. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z.Zt. 
geltenden Fassung vom Tage nach der Bekanntmachung an 
während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Einsicht im 
Rathaus in Suderburg während der Dienststunden aus.

Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
Nr. 56 Wellbruch II mit örtlicher Bauvorschrift im 

Ortsteil Steddorf der Gemeinde Bienenbüttel

Der Rat der Gemeinde Bienenbüttel hat in seiner Sitzung am 9. 
Dezember 2015 den Bebauungsplan Nr. 56 Wellbruch II mit ört-
licher Bauvorschrift als Satzung und die Begründung beschlos-
sen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im nachfolgenden 
Kartenauszug durch eine schwarze, unterbrochene Linie kennt-
lich gemacht worden.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan 
Nr. 56 Wellbruch II mit örtlicher Bauvorschrift gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB rechtsverbindlich. 

Der Bebauungsplan Nr. 56 Wellbruch II mit örtlicher Bauvor-
schrift einschließlich der Begründung und der zusammenfas-
senden Erklärung kann von jedermann bei der Gemeinde Bie-
nenbüttel, Bauamt, Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel, während 
der Dienststunden (Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
sowie Donnerstag von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr) eingesehen 
werden. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungs-
planes Auskunft erhalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs dann unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde Bienenbüttel geltend gemacht werden. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung von durch die Satzung eingetretenen 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Bienenbüttel, den 22. April 2016

gEmEINDE BIENENBüTTEL
Dr. merlin Franke 
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Natendorf 
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs
gesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Natendorf in der Sit-
zung am 20. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 645.400 Euro
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 645.400 Euro

 1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 2.1 der Einzahlungen aus
   laufender Verwaltungstätigkeit 620.400 Euro
 2.2 der Auszahlungen aus
   laufender Verwaltungstätigkeit 572.800 Euro

 2.3 der Einzahlungen
   für Investitionstätigkeit 10.000 Euro
 2.4 der Auszahlungen
   für Investitionstätigkeit 15.000 Euro

 2.5 der Einzahlungen
   für Finanzierungstätigkeit 865.300 Euro
 2.6 der Auszahlungen
   für Finanzierungstätigkeit 883.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. Nachrichtlich: Umschuldungen sind 
mit 865.300 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das 
Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
   (Grundsteuer A) 390 v. H.
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H.
2. Gewerbesteuer 390 v. H.
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§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmä-
ßigem Aufwand nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten 
Aufwendungen bis zur Höhe von 1.600 Euro als unerheblich.

Natendorf, den 20. Januar 2016

(Schröder) 
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit bekannt gemacht. 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. geltenden 
Fassung vom Tage nach der Bekanntmachung an während der 
Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Einsicht im Gemeindebü-
ro Altenmedingen während der Dienststunden aus. Die nach §119 
Abs. 4, §120 Abs. 2 und nach §122 Abs. 2 i.V.m.§130 Abs. 3 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzten (NKomVG) 
erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Uelzen am 
16. März 2016 unter dem Aktenzeichen 20-006/14 (2016) erteilt 
worden.
 
Natendorf, den 1. April 2016

Schröder 
Bürgermeister


